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„Nach der Rechtsprechung muss die Abwehr in einer Notwehrsitu-
ation nach der Gesamtheit der Umstände als verhältnismässig er-
scheinen. Eine Rolle spielen vor allem die Schwere des Angriffs, 
die durch den Angriff und die Abwehr bedrohten Rechtsgüter, die 
Art des Abwehrmittels und dessen tatsächliche Verwendung (…). 
Die Angemessenheit der Abwehr ist aufgrund jener Situation zu 
beurteilen, in der sich der rechtswidrig Angegriffene im Zeitpunkt 
seiner Tat befand. Es dürfen nicht nachträglich allzu subtile Über-
legungen darüber angestellt werden, ob der Angegriffene sich nicht 
allenfalls auch mit anderen, weniger einschneidenden Massnah-
men hätte begnügen können und sollen.“ 


